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HESSISCHER LANDTAG 

 

 
 

Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion DIE LINKE 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

Inhalt des Antrags: Wasserentnahmeentgelt für nichtöffentlichen Betriebe 

Einzelplan  09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  

Zu Kapitel  09 01   Bezeichnung Ministerium 

Produktnummer   009 (neu) Bezeichnung Wasserentnahmeentgelt 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan 
Nr. Bezeichnung 

7 Summe Erträge 0 69.000.000 69.000.000 

14 Summe Aufwendungen 

Liquidität 

Einnahmen 0 69.000.000 69.000.000 

Ausgaben 

 Drucksache 20/10297 
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Veränderungen in Euro 2024 
von um auf 

Produkterfolgsplan 

Nr. Bezeichnung 

7 Summe Erträge 0 69.000.000 69.000.000 

14 Summe Aufwendungen 

Liquidität 

Einnahmen 0 69.000.000 69.000.000 

Ausgaben 

Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 

Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 

Wassercent nur für nichtöffentlichen Betriebe: Als umweltökonomisches Steuerungsinstrument ist die Einführung und 
Erhöhung verbrauchsabhängiger Abgaben auf Ressourcen prinzipiell sinnvoll. Sie unterstützen den Schutz der natürlichen 
Ressourcen und fördern einen sparsamen Verbrauch. Zusammen mit einer geringeren Besteuerung von Arbeit ist diese ein 
Lenkungsinstrument für eine nachhaltige Ressourcennutzung sowie den sozial-ökologischen Umbau. 
Aus dem Wasserentnahmeentgeld sollen Projekte einer nachhaltigen und ökologischen Ressourcennutzung – die wiederum 
positive volkswirtschaftliche Effekte haben - sowie die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie finanziert werden. 

Wiesbaden, 12.01.23 

Für die Fraktion 
DIE LINKE 
Der Fraktionsvorsitzende: 

Jan Schalauske 
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